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IV 

(Informationen) 

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN 
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION 

RAT 

Schlussfolgerungen des Rates mit einem Aufruf zur Einführung des European Case Law Identifier 
(ECLI) und eines Mindestbestands von einheitlichen Metadaten für die Rechtsprechung 

(2011/C 127/01) 

I. EINLEITUNG 

1. Artikel 67 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union sieht den Aufbau eines Raums der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vor, in dem die 
Grundrechte und die verschiedenen Rechtsordnungen und 
-traditionen der Mitgliedstaaten geachtet werden. 

2. In dem vom Rat der Europäischen Union beschlossenen 
mehrjährigen Aktionsplan 2009-2013 für die europäische 
E-Justiz ( 1 ) wird hervorgehoben, wie wichtig der Zugang zur 
einzelstaatlichen Rechtsprechung ist und dass standardi
sierte Formate sowie ein dezentrales technisches System 
erforderlich sind. 

3. Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom 
9. Juli 2008 zur Rolle des einzelstaatlichen Richters im 
europäischen Rechtsgefüge ( 2 ) betont, dass die einzelstaatli
chen Richter Zugang zur Rechtsprechung der anderen Mit
gliedstaaten haben müssten, um ihrer Rolle im europäi
schen Rechtsgefüge gerecht werden zu können. 

II. BEDARFSFESTSTELLUNG 

4. Ein europäischer Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts, in dem eine wirksame justizielle Zusammenarbeit 
erfolgen kann, setzt nicht nur die Kenntnis des europäi
schen Rechts voraus, sondern auch die Kenntnis der Rechts
systeme der jeweils anderen Mitgliedstaaten. 

5. Das europäische E-Justiz-Portal sollte dazu dienen, Informa
tionen über die Rechtsordnungen der EU und der Mitglied
staaten zu verbreiten, und es sollte ein nützliches Arbeits
instrument für die Bürger, die Angehörigen der Rechts
berufe und die Behörden der Mitgliedstaaten darstellen. 

6. Um Kenntnisse über den Inhalt und die Anwendung des 
Rechts der Europäischen Union zu erwerben, reicht es nicht 

aus, die Rechtsquellen der EU zu konsultieren; vielmehr 
muss auch die Rechtsprechung der nationalen Gerichte be
rücksichtigt werden, und zwar sowohl ihre Vorabentschei
dungsersuchen als auch die Entscheidungen, die sie nach 
einer solchen Vorabentscheidung oder aber in Anwendung 
des EU-Rechts selbst treffen. 

7. Mit finanzieller Unterstützung oder direkter Beteiligung der 
Europäischen Union sind in den letzten Jahren Initiativen 
eingeleitet worden, die den vorgenannten Zielen dienen, 
wie etwa die Metasuchmaschine des Netzes der Präsidenten 
der Obersten Gerichtshöfe der Europäischen Union ( 3 ), die 
Datenbanken Dec.Nat and Jurifast der Vereinigung der 
Staatsräte und höchsten Verwaltungsgerichte der Europäi
schen Union ( 4 ), die Datenbank JURE (Jurisdiction Recogni
tion Enforcement) der Europäischen Kommission ( 5 ), EUR- 
Lex und die Urteilsdatenbank der Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte ( 6 ). 

8. Die Tatsache, dass diese Initiativen genutzt und unterstützt 
werden, zeigt deutlich, dass Bedarf für solche Datenbanken 
besteht, doch erfahrungsgemäß ist die Suche darin oft sehr 
kompliziert und wenig benutzerfreundlich. 

9. Eine von einer Arbeitsgruppe der Gruppe „E-Recht“ durch
geführte Studie ( 7 ) hat ergeben, dass dies — sieht man ein
mal von den Sprachproblemen ab — in den meisten Fällen 
auf den Mangel an einheitlichen Identifikatoren für Ge
richtsurteile zurückzuführen ist. Auf nationaler Ebene gibt 
es unterschiedliche Identifizierungssysteme; einige werden 
von den Gerichten festgelegt, andere wiederum von den 
Systemanbietern. Datenbanken, die dazu dienen, die Recht
sprechung aus verschiedenen Mitgliedstaaten abzufragen 
(die vorstehend angeführten Datenbanken sind nur einige 
Beispiele hierfür), erfinden teils ihr eigenes Identifizierungs
system, teils greifen sie auf eines oder mehrere der
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nationalen Nummerierungssysteme zurück. Die grenzüber
schreitende Suche nach Fundstellen in der Rechtsprechung 
ist daher äußerst schwierig: Identifikatoren, die von einem 
System vergeben werden, sind möglicherweise nicht mit 
anderen Systemen kompatibel. 

10. Nach der vorgenannten Studie treten bei Metadaten, die zur 
Beschreibung der Rechtsprechung verwendet werden, ver
gleichbare Probleme auf. Aufgrund der Tatsache, dass na
hezu alle nationalen und europäischen Datenbanken ver
schiedene Benennungs- und Gestaltungsregeln für Meta
daten verwenden, haben Richter, Angehörige der Rechts
berufe und Bürger kaum Möglichkeiten für eine effektive 
und benutzerfreundliche grenzüberschreitende Suche nach 
Gerichtsurteilen. 

III. MÖGLICHE LÖSUNGEN 

11. Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dem im Ak
tionsplan für die europäische E-Justiz verankerten Grund
satz der Dezentralisierung und den Grundsätzen des euro
päischen Interoperabilitätsrahmens sollte es keine zentrali
sierte europäische Datenbank für nationale Gerichtsurteile 
geben. Überdies sind angesichts der Tatsache, dass es für 
jedes Rechtsgebiet spezifische Nutzerbedürfnisse gibt, unter
schiedliche Datenbanken mit unterschiedlichen Funktionali
täten erforderlich, wobei es sich um öffentliche oder kom
merzielle Datenbanken handeln kann. 

12. Um den Ausbau der europäischen Urteilsdatenbanken zu 
fördern und die Nutzung dieser Datenbanken für die An
gehörigen der Rechtsberufe und die Bürger zu erleichtern, 
muss unbedingt ein gemeinsames System für die Identifi
zierung und das Auffinden von Urteilen und die diesbezüg
lichen Metadaten eingeführt werden. Ein solcher gemein
samer Standard wäre mit den Grundsätzen, die unter der 
vorigen Nummer genannt wurden, vereinbar. 

13. Für die Identifizierung von Gerichtsentscheidungen sollte 
ein Standardidentifikator benutzt werden, der sowohl von 
Menschen als auch von Computern erkannt, gelesen und 
verstanden werden kann und der mit den technologischen 
Standards kompatibel ist. Zugleich sollten parallel zu einem 
solchen europäischen Standard auch nationale Identifizie
rungssysteme bestehen können, doch sollte ein europäi
scher Standard den Ländern, die dies wünschen, als einziger 
nationaler Standard dienen können. 

14. Da die Gerichte nicht nur von Mitgliedstaat zu Mitglied
staat, sondern auch innerhalb ein- und desselben Mitglied
staats unterschiedlich organisiert sind und unterschiedliche 
IT-Anwendungen benutzen, sollte es möglich sein, Gericht 
für Gericht ein Identifizierungs- und Metadatensystem ein
zuführen. 

15. Gemäß den erwähnten Grundsätzen der Verhältnismäßig
keit und Dezentralisierung müssen Entscheidungen über die 
Teilnahme der Gerichte an diesem Identifizierungs- und 
Metadatensystem für die Rechtsprechung auf nationaler 
Ebene getroffen werden. 

16. Da es für die Einführung und Verwendung eines Identifi
zierungs- und Metadatensystems für die Rechtsprechung 
außerordentlich wichtig ist, dass die Gerichte und Regierun

gen der Mitgliedstaaten dieses System akzeptieren, sind Ver
treter des Netzes der Präsidenten der Obersten Gerichtshöfe 
der Europäischen Union, der Vereinigung der Staatsräte und 
höchsten Verwaltungsgerichte der Europäischen Union, des 
Europäischen Netzes der Räte für das Justizwesen, der LEX- 
Initiative, des CEN/Metalex Workshop, des SEMIC.EU, der 
Europäischen Kommission, des Gerichtshofs der Europäi
schen Union und des Amts für Veröffentlichungen der Eu
ropäischen Union zu dieser Empfehlung konsultiert wor
den. 

17. Die Bürger und die Angehörigen der Rechtsberufe sollten 
über das Identifizierungs- und Metadatensystem umfassend 
informiert werden. Damit sich Urteile, die mit einem Iden
tifikator und Metadaten gemäß der Beschreibung im An
hang versehen sind, leichter auffinden lassen, sollten diese 
Gerichtsentscheidungen durch Eingabe eines Identifikators 
und eines Mindestbestands von Metadaten über eine ge
meinsame Schnittstelle abgefragt werden können. Die Ar
chitektur dieser gemeinsamen Suchschnittstelle sollte dezen
tralisiert und in das europäische E-Justiz-Portal integriert 
sein. Auch wenn sich ein Identifizierungs- und Metadaten
system mit Hilfe einer gemeinsamen Suchschnittstelle leich
ter benutzen lässt, sollte eine solche Schnittstelle nicht Be
dingung für die Einführung des Systems auf nationaler 
Ebene sein. 

18. Über die gemeinsame Suchschnittstelle sollten nicht nur 
öffentliche Websites aufgerufen werden können, sondern 
auch alle anderen Websites, auf denen Rechtsprechung — 
beispielsweise Zusammenfassungen oder Übersetzungen 
von Gerichtsurteilen — veröffentlicht wird. 

IV. FAZIT 

19. Die Mitgliedstaaten sind aufgerufen, den European Case 
Law Identifier (im Folgenden „ECLI“) und einen Mindest
bestand von einheitlichen Metadaten für die Rechtspre
chung auf freiwilliger Basis auf nationaler Ebene einzufüh
ren. 

20. Für die Mitgliedstaaten, die beschließen, den ECLI und einen 
Mindestbestand von einheitlichen Metadaten für die Recht
sprechung einzuführen, würden folgende Empfehlungen 
gelten: 

a) Die Mitgliedstaaten sollten den ECLI gemäß § 1 des 
Anhangs auf sämtliche Entscheidungen aller ihrer Ge
richte anwenden. 

b) Sie sollten alle Gerichtsentscheidungen, die auf öffent
lichen Websites veröffentlicht werden, mit dem in § 2 
des Anhangs beschriebenen Mindestbestand von Meta
daten versehen. 

c) Sie sollten einen nationalen ECLI-Koordinator (siehe § 
3.1 des Anhangs) benennen. 

d) Der Gerichtshof der EU sollte am ECLI-System teilneh
men. 

e) Die Europäische Kommission sollte die ECLI-Website 
einrichten, und zwar als Bestandteil des E-Justiz-Portals 
(siehe § 4 des Anhangs).
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f) Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sollten in enger Zusammenarbeit eine Ver
bundabfrage von Identifikatoren und Metadaten einrichten (siehe § 5 des Anhangs). 

g) Die Mitgliedstaaten und ihre Gerichte sollten über ihre nationalen Websites und Veröffentlichungen 
Informationen über den ECLI, die ECLI-Website und die Such-schnittstelle verbreiten, auch wenn der 
ECLI bei ihnen noch nicht eingeführt wurde. 

h) Abgesehen von den Mitgliedstaaten werden auch die beitrittswilligen Länder und die Lugano-Staa
ten ( 1 ) aufgefordert, das ECLI-System zu benutzen. 

i) Die Mitgliedstaaten sollten dem Rat jährlich über die Fortschritte bei der Einführung des ECLI und 
der Metadaten für die Rechtsprechung berichten.
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ANHANG 

1. Format des European Case Law Identifier 

1. Ein European Case Law Identifier (ECLI) muss die folgenden fünf Bestandteile in der nachstehenden Reihenfolge 
enthalten: 

a) das Kürzel „ECLI“; 

b) den Ländercode des Landes, von dessen Gerichten das Urteil gesprochen wurde: 

i) für die Mitgliedstaaten und die Bewerberländer werden die in den Interinstitutionellen Regeln für Veröffent
lichungen ( 1 ) festgelegten Codes verwendet; 

ii) für andere Länder wird der ISO 3166 alpha-2-Code verwendet; 

iii) für die Europäische Union wird der Code „EU“ verwendet; 

iv) für internationale Organisationen legt die Europäische Kommission einen Code fest, wobei sie berücksichtigt, 
dass die mit dem Buchstaben „X“ beginnenden Codes bereits von den europäischen Organen verwendet werden; 

c) das Kürzel für das Gericht (im Folgenden „Gerichtscode“). Der Gerichtscode 

i) besteht aus mindestens einem und höchstens sieben Zeichen; 

ii) muss stets mit einem Buchstaben beginnen, darf aber auch Ziffern enthalten; 

iii) sollte so ausgewählt werden, dass er den Personen, die mit der Organisation des Justizwesens in dem betref
fenden Land vertraut sind, logisch erscheint; 

iv) besteht mindestens aus einem Kürzel für den Namen des Gerichts, kann aber auch einen Hinweis auf die 
Kammer oder die Abteilung dieses Gerichts enthalten, insbesondere wenn es in dem betreffenden Land üblich 
ist, in Fundstellenangaben die Kammer oder Abteilung zu nennen; 

v) sollte keine Angaben zur Art des Dokuments enthalten; 

vi) muss nach Maßgabe von § 5 Nummer 1 festgelegt werden; 

vii) „XX“ ist den Gerichtsentscheidungen vorzubehalten, die nicht in der vom nationalen ECLI-Koordinator des 
jeweiligen Mitgliedstaats aufgestellten Liste (§ 3.1 Nummer 2 Buchstabe a) enthalten sind; hierzu zählen auch 
die in anderen Ländern oder von internationalen Gerichten ergangenen Urteile, für die der Mitgliedstaat des 
betreffenden Gerichts (noch) keinen ECLI vergeben hat; 

d) das Jahr der Urteilsverkündung (vierstellig); 

e) eine Ordinalzahl, die insoweit eindeutig zuzuordnen sein muss, als es jeweils nur ein einziges Urteil eines be
stimmten Gerichts in einem bestimmten Jahr mit dieser Ordinalzahl geben darf. Diese Zahl hat höchstens 25 
Stellen. Sie darf Punkte („.“), aber keine anderen Satzzeichen enthalten. 

2. Alle Bestandteile sind durch einen Doppelpunkt („:“) voneinander zu trennen. 

3. Ein ECLI darf weder innerhalb der Bestandteile noch dazwischen Leerstellen oder Satzzeichen enthalten, mit Ausnahme 
der unter Nummer 1 Buchstabe e und Nummer 2 genannten Zeichen. 

4. Als Buchstaben dürfen in allen Bestandteilen nur lateinische alphanumerische Zeichen verwendet werden. 

5. Die Buchstaben in den unter Nummer 1 Buchstaben a, b, c und e beschriebenen Bestandteilen sind groß zu schreiben; 
zumindest dürfen groß und klein geschriebene Buchstaben keine unterschiedliche Bedeutung haben. 

6. Damit ein ECLI ohne Weiteres verwendet und verstanden werden kann, dürfen ihm keine weiteren Bestandteile 
hinzugefügt werden. 

7. Der Namespace des ECLI muss auf der Website https://e-justice.europa.eu/ecli registriert werden. 

2. Metadaten 

1. Damit Urteile leichter zu verstehen und aufzufinden sind, sollte jedes Dokument, das eine Gerichtsentscheidung 
enthält, mit einem Metadatensatz nach Maßgabe dieses Paragraphen versehen werden. Diese Metadaten sollten nach 
den von der Dublin Core Metadata Initiative (im Folgenden „DCMI“) entwickelten Standards und nach Maßgabe dieses 
Paragraphen beschrieben werden.
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2. Jedes Dokument, bei dem es sich um ein Urteil handelt, sollte — bzw. wenn es über die in § 5 beschriebene 
Schnittstelle auffindbar sein muss — muss die folgenden Metadaten enthalten: 

a) dcterms: identifier 

Eine URL, unter der dieses Instanzdokument oder Informationen darüber zu finden sind. Dabei kann es sich um 
einen Web-Resolver in Verbindung mit dem ECLI oder irgendeine andere URL handeln; 

b) dcterms: isVersionOf 

Bei diesem Element muss es sich um einen ECLI gemäß § 1 handeln. 

c) dcterms: creator 

Der vollständige Name des Gerichts. Der Name der Kammer oder der Abteilung darf hinzugefügt werden. 

d) dcterms: coverage 

i) Das Land, in dem sich das Gericht befindet. 

ii) Diese Angabe kann ein Datenelement für einen Teil eines (Bundes-)Staat enthalten, als Hinweis auf die örtliche 
Zuständigkeit. 

e) dcterms: date 

Das Datum der Urteilsverkündung, gemäß ISO 8601. 

f) dcterms: language 

i) Die Sprache ist mit einem Kürzel gemäß den Interinstitutionellen Regeln für Veröffentlichungen anzugeben. Für 
Sprachen, die nicht darin aufgeführt sind, sind die ISO 639-Codes zu verwenden. 

ii) Bei der Sprache handelt es sich nicht (unbedingt) um die Sprache des ursprünglichen Urteils, sondern um die 
Sprache, in dem das Instanzdokument (hauptsächlich) abgefasst ist. 

g) determs: publisher 

Die (kommerzielle oder öffentliche) Organisation, die für die Veröffentlichung dieses Instanzdokuments verantwort
lich ist. 

h) dcterms: accessRights 

Dieses Feld ist mit einem der beiden folgenden Werte zu belegen: „public“ oder „private“. Wird „public“ eingetragen, 
so muss das Dokument auf der betreffenden URL frei zugänglich sein, anderenfalls muss „private“ verwendet 
werden, unabhängig davon, ob der Zugang aus kommerziellen oder aus anderen Gründen beschränkt ist. 

i) dcterms: type 

Dieses Feld kann Angaben zur Art der Entscheidung enthalten, gemäß einem systematischen Verzeichnis. Das Feld 
hat die Standardeinstellung „Gerichtsentscheidung“, zur Unterscheidung von anderen Dokumentenarten. 

3. Jedes Dokument, bei dem es sich um ein Urteil handelt, kann überdies mit den folgenden Metadaten versehen werden: 

a) dcterms: title 

Das Titelfeld darf kein Doppel eines anderen Feldes sein. Vorzugsweise sollte der Name der Parteien oder ein Alias- 
Name verwendet werden, entsprechend den nationalen Gepflogenheiten und Datenschutzbestimmungen. 

b) dcterms: subject 

Im Subjektfeld ist das Rechtsgebiet anzugeben. Es sollte eine oder mehrere Angaben aus einem systematischen 
Verzeichnis von Werten für Zivilrecht, Handelsrecht, Familienrecht, Insolvenzrecht, internationales Privatrecht, 
Strafrecht, EU-Recht, Verwaltungsrecht, Steuerrecht, Völkerrecht und Verfassungsrecht enthalten; zudem kann 
eine genauere Bezeichnung des Rechtsgebiets eingetragen werden. 

c) dcterms: abstract 

Dieses Feld enthält eine Zusammenfassung der Rechtssache, bei der es sich nicht um eine Beschreibung, Einstufung 
oder Auslegung handeln darf. 

d) dcterms: description 

Dieses Feld enthält deskriptive Elemente, etwa Schlüsselbegriffe oder Schlagworte. 

e) dcterms: contributor 

Namen der Richter, des Generalanwalts und der anderen beteiligten Amtsträger.
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f) dcterms: issued 

Datum der Veröffentlichung dieses Instanzdokuments. Das Datum ist gemäß ISO 8601 anzugeben. 

g) dcterms: references 

i) Hinweise auf andere (Rechts-)Dokumente 

1. Wenn es sich um Hinweise auf ein anderes nationales Urteil handelt und das betreffende Dokument einen 
ECLI enthält, muss dieser ECLI verwendet werden, anderenfalls sollten andere Hinweise eingetragen werden. 

2. Wenn es sich um Hinweise auf EU-Rechtsakte handelt, muss die CELEX-Nummer verwendet werden. 

3. Wenn es sich um Hinweise auf nationale Rechtsakte, Urteile ohne ECLI oder wissenschaftliche Veröffent
lichungen handelt, sollten URL oder andere Identifizierungssysteme verwendet werden. 

h) dcterms: isReplacedBy 

Ein ECLI, der vergeben wurde, muss weiter verwendet werden. Dennoch lässt sich nicht vermeiden, dass Doku
mente neu nummeriert werden, etwa infolge eines Verwaltungsirrtums oder wenn ein ECLI für eine Entscheidung 
vergeben wird, die zuvor unter einem XX-Gerichtscode (gemäß § 1 Buchstabe c Ziffer ii) geführt wurde. Im Falle 
einer solchen Neunummerierung muss der neue ECLI in diesem Feld eingetragen werden. Das Feld darf keine 
sonstigen Angaben enthalten. 

4. Alle in diesem Paragraphen aufgeführten Metadaten, die kein festes Format haben oder nicht aus einem systematischen 
Verzeichnis ausgewählt werden, sind mit einem Sprachenattribut zu versehen. 

3. Einführung auf nationaler Ebene 

3.1 Der nationale ECLI-Koordinator 

1. Jeder Mitgliedstaat, der den ECLI verwendet, muss eine Regierungsstelle oder Justizeinrichtung als nationalen ECLI- 
Koordinator benennen. Jedes Land darf nur über einen ECLI-Koordinator verfügen. 

2. Der nationale ECLI-Koordinator ist zuständig für 

a) die Liste der Gerichte, die einen Code im Sinne von § 1 Nummer 1 Buchstabe c oder § 2 Nummer 2 Buchstabe c 
haben; 

b) das systematische Verzeichnis der Dokumentenarten (siehe § 2 Nummer 2 Buchstabe i). 

3. Der nationale ECLI-Koordinator sollte auf der ECLI-Website (siehe § 4) erläutern, wie sich die Ordinalzahl zusam
mensetzt. 

Bestehende nationale Identifizierungssysteme für Gerichtsentscheidungen sollten so weit wie möglich in den ECLI 
integriert werden. Dabei sind jedoch die Formatierungsregeln in § 1 zu befolgen. 

3.2 Einführung 

1. Die Einführung des ECLI auf nationaler Ebene ist Sache der Mitgliedstaaten, wenngleich möglicherweise europäische 
Finanzhilfen gewährt werden. 

2. Die Gerichte in einem Land brauchen sich nicht alle gleichzeitig dem ECLI-System anzuschließen. 

3. Der ECLI sollte auch bei der nicht virtuellen Veröffentlichung des Urteils verwendet werden, um die Bezugnahme zu 
vereinfachen. 

4. Der ECLI sollte bei allen Urteilen, die ergangen sind, verwendet werden und nicht nur bei solchen, die auf juristischen 
Websites veröffentlicht werden. 

5. Auch an vor langer Zeit ergangene Urteile kann ein ECLI vergeben werden. 

6. Auf nationaler Ebene sollte die Vergabe der ECLI über einen separaten Dienst erfolgen, im Einklang mit den Leitlinien 
des europäischen Interoperabilitätsrahmens. 

4. Die ECLI-Website 

1. Es sollte eine ECLI-Website eingerichtet werden; diese Website sollte Bestandteil des europäischen E-Justiz-Portals sein. 

2. Die Website sollte Folgendes enthalten:
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a) Informationen über das Format und die Verwendung des ECLI. In Bezug auf das Format sollte sie Folgendes 
enthalten: 

i) die Formatierungsregeln nach § 1; 

ii) (eine Bezugnahme auf) die Liste der Kürzel der teilnehmenden Länder; 

iii) für jedes Land eine Liste der für die teilnehmenden Gerichte verwendeten Kürzel. Die Namen der Gerichte 
sollten in alle Sprachen übersetzt werden, entsprechend dem mehrsprachigen Thesaurus der Namen von 
Organisationen, der für das E-Justiz-Portal verwendet werden soll, und gegebenenfalls mit Hyperlinks zu den 
Beschreibungen dieser Gerichte im E-Justiz-Portal; 

iv) (ggf.) für jedes Land eine Beschreibung der Formatierungsregeln für die Ordinalzahl; 

v) technische Angaben; 

b) Angaben darüber, ob Metadaten im Sinne von § 2 vorhanden sind; 

c) Angaben zu den nationalen ECLI-Koordinatoren: ihre Aufgaben und Zuständigkeiten, aber auch für jedes Land die 
Kontaktdaten; 

d) die Website sollte einen Zugang zur gemeinsamen Suchschnittstelle (siehe § 5) bieten, sobald diese verfügbar ist. 

5. Die ECLI-Suchschnittstelle 

1. Es sollte eine gemeinsame Suchschnittstelle geben, über die nationale Gerichtsentscheidungen mit Hilfe des ECLI und 
(einiger) der in § 2 beschriebenen Metadaten abgefragt werden können. Die Einführung des ECLI und des gemeinsamen 
Bestands von Metadaten kann jedoch auch ohne diese Suchschnittstelle erfolgen. 

2. Entsprechend dem Aktionsplan für die europäische E-Justiz sollte es sich um eine dezentralisierte Schnittstelle handeln: 
Es soll keine Datenbank auf europäischer Ebene aufgebaut werden, sondern lediglich die Möglichkeit zur Abfrage von 
miteinander verbundenen nationalen Datenbanken und Websites geboten werden. 

3. Die Europäische Kommission ist für den technischen Betrieb der Suchschnittstelle verantwortlich. 

4. Für die Endnutzer muss die ECLI-Suchschnittstelle über die ECLI-Website erreichbar sein, wenngleich sie technisch 
nicht vollkommen in die Website integriert werden muss. 

5. Die Europäische Kommission muss eine gut beschriebene Schnittstelle zur Verfügung stellen, über die Webanwen
dungen mit der Suchschnittstelle verbunden werden können. Sie muss außerdem den nationalen ECLI-Koordinatoren 
einen Mechanismus zur Verfügung stellen, mit dem sie ihre Gerichtslisten aktualisieren und Informationen über die 
Formatierung der Ordinalzahlsysteme veröffentlichen können. 

6. Für den Fall des Missbrauchs oder Fehlverhaltens behält sich die Kommission das Recht vor, einer Organisation den 
Anschluss an die Suchschnittstelle zu verweigern. 

7. Die Website-Adresse https://e-justice.europa.eu/ecli/ muss über einen Resolver verfügen, d.h. wenn dahinter ein ECLI 
eingegeben wird, sollten die verfügbaren Daten zu diesem ECLI über die Suchschnittstelle angezeigt werden. 

6. Verwendung des ECLI in der EU 

1. Der ECLI-Koordinator für die EU ist der Gerichthof. 

2. Gegebenenfalls ist die Bezeichnung „Land“ oder „Mitgliedstaat“ im Anhang als „EU“ zu verstehen.
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EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Euro-Wechselkurs ( 1 ) 

28. April 2011 

(2011/C 127/02) 

1 Euro = 

Währung Kurs 

USD US-Dollar 1,4794 

JPY Japanischer Yen 120,97 

DKK Dänische Krone 7,4574 

GBP Pfund Sterling 0,88880 

SEK Schwedische Krone 8,9280 

CHF Schweizer Franken 1,2954 

ISK Isländische Krone 

NOK Norwegische Krone 7,8090 

BGN Bulgarischer Lew 1,9558 

CZK Tschechische Krone 24,124 

HUF Ungarischer Forint 264,48 

LTL Litauischer Litas 3,4528 

LVL Lettischer Lat 0,7093 

PLN Polnischer Zloty 3,9393 

RON Rumänischer Leu 4,0810 

TRY Türkische Lira 2,2487 

Währung Kurs 

AUD Australischer Dollar 1,3586 

CAD Kanadischer Dollar 1,4065 

HKD Hongkong-Dollar 11,4960 

NZD Neuseeländischer Dollar 1,8495 

SGD Singapur-Dollar 1,8191 

KRW Südkoreanischer Won 1 588,99 

ZAR Südafrikanischer Rand 9,8032 

CNY Chinesischer Renminbi Yuan 9,6161 

HRK Kroatische Kuna 7,3608 

IDR Indonesische Rupiah 12 698,33 

MYR Malaysischer Ringgit 4,3990 

PHP Philippinischer Peso 63,596 

RUB Russischer Rubel 40,7350 

THB Thailändischer Baht 44,293 

BRL Brasilianischer Real 2,3298 

MXN Mexikanischer Peso 17,0797 

INR Indische Rupie 65,7300
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Mitteilung der Kommission über die nicht beantragte Menge, die zu der Menge hinzuzurechnen ist, 
die für den Teilzeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. September 2011 im Rahmen bestimmter von der 
Union für Erzeugnisse der Sektoren Geflügelfleisch, Eier und Eieralbumin eröffneter Kontingente 

festgesetzt wurde 

(2011/C 127/03) 

Mit den Verordnungen (EG) Nr. 1384/2007 ( 1 ) und (EG) Nr. 1385/2007 ( 2 ) der Kommission sind Einfuhr
zollkontingente für Erzeugnisse des Geflügelfleischsektors eröffnet worden. Die in den ersten sieben Tagen 
des Monats März 2011 für den Teilzeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2011 und die Kontingente 
09.4091, 09.4092, 09.4411 und 09.4421 eingereichten Einfuhrlizenzanträge beziehen sich auf Mengen, 
die die verfügbaren Mengen unterschreiten. Gemäß Artikel 7 Absatz 4 zweiter Satz der Verordnung (EG) 
Nr. 1301/2006 der Kommission ( 3 ) werden die Mengen, für die keine Anträge gestellt wurden, zu der für 
den folgenden Kontingentsteilzeitraum (1. Juli bis 30. September 2011) festgesetzten Menge hinzugerechnet; 
sie sind im Anhang der vorliegenden Mitteilung aufgeführt.
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ANHANG 

Laufende Nummer des Kontin
gents 

Nicht beantragte Mengen, die zu der für den Teilzeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. September 2011 
festgesetzten Menge hinzuzurechnen sind 

(in kg) 

09.4091 280 000 

09.4092 363 003 

09.4411 2 550 000 

09.4421 350 000
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INFORMATIONEN DER MITGLIEDSTAATEN 

Angaben der Mitgliedstaaten zu staatlichen Beihilfen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der 
Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen an 
kleine und mittlere in der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen 

und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 

(2011/C 127/04) 

Beihilfe Nr.: SA.32268 (11/XA) 

Mitgliedstaat: Spanien 

Region: Salamanca 

Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen 
Name des begünstigten Unternehmens: Denominaciones de 
Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con 
Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Produci
dos en Región Determinada 2011. 

Rechtsgrundlage: Proyecto de bases reguladoras de la convo
catoria de subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Ori
gen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con 
Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Produci
dos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a 
las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de 
alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2011. 

Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung bzw. Ge
samtbetrag der dem Unternehmen gewährten Einzelbei
hilfe: Gesamtes nach der Regelung vorgesehenes Jahresbudget: 
0,05 EUR (in Mio.) 

Beihilfehöchstintensität: 0,70 % 

Inkrafttreten der Regelung: — 

Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe: 
22.1.2011-31.12.2011 

Zweck der Beihilfe: Bereitstellung technischer Hilfe (Artikel 15 
der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006), Erzeugung von landwirt
schaftlichen Erzeugnissen hoher Qualität (Artikel 14 der Verord
nung (EG) Nr. 1857/2006) 

Betroffene Wirtschaftssektoren: Erbringung von landwirt
schaftlichen Dienstleistungen 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde: 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca 
C/ Felipe Espino, 1 
37002 Salamanca 
ESPAÑA 

Internetadresse: 

http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2011/ 
Denominaciones.pdf 

Sonstige Auskünfte: — 

Beihilfe Nr.: SA.32269 (11/XA) 

Mitgliedstaat: Spanien 

Region: Comunidad Valenciana 

Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen 
Name des begünstigten Unternehmens: Convocatoria control 
oficial lechero 2011 

Rechtsgrundlage: Resolución de convocatoria para el ejercicio 
2011. Orden de 10 de julio de 2008 de la Consellera de Agri
cultura Pesca y Alimentación, que modifica la Orden de 5 de 
mayo de 2006 por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las ayudas al control oficial lechero del rendimiento lechero para 
la evaluación genética de las hembras de las especies bovina, 
ovina y caprina y se convocan las ayudas para 2008 
(XA 413/08) 

Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung bzw. Ge
samtbetrag der dem Unternehmen gewährten Einzelbei
hilfe: Gesamtes nach der Regelung vorgesehenes Jahresbudget: 
0,06 EUR (in Mio.) 

Beihilfehöchstintensität: 70 % 

Inkrafttreten der Regelung: — 

Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe: 
5.2.2011-31.12.2011 

Zweck der Beihilfe: Tierhaltungssektor (Artikel 16 der Verord
nung (EG) Nr. 1857/2006) 

Betroffene Wirtschaftssektoren: Landwirtschaft, Jagd und da
mit verbundene Tätigkeiten
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Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Generalitat Valenciana 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Internetadresse: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file? 
uuid=7cdda6d8-3df2-4468-bec4-e458dae0e4bc&groupId=16 

Sonstige Auskünfte: — 

Beihilfe Nr.: SA.32270 (11/XA) 

Mitgliedstaat: Spanien 

Region: Comunidad Valenciana 

Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen 
Name des begünstigten Unternehmens: Régimen de ayudas a 
explotaciones ganaderas a través de asociaciones legalmente 
constituidas que presten servicios de sustitución en las mismas. 

Rechtsgrundlage: Resolución de … de enero de 2011 de la 
Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se 
convocan las ayudas a servicios de sustitución en explotaciones 
ganaderas para el ejercicio 2011. [Orden de 22 de marzo de 
2007 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se establecen ayudas a servicios de sustitución en 
explotaciones ganaderas, modificada por la Orden de 23 de 
abril de 2008. (XA 327/07)]. 

Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung bzw. Ge
samtbetrag der dem Unternehmen gewährten Einzelbei
hilfe: Gesamtes nach der Regelung vorgesehenes Jahresbudget: 
0,09 EUR (in Mio.) 

Beihilfehöchstintensität: 100 % 

Inkrafttreten der Regelung: — 

Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe: 
18.2.2011-31.12.2011 

Zweck der Beihilfe: Bereitstellung technischer Hilfe (Artikel 15 
der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006) 

Betroffene Wirtschaftssektoren: Landwirtschaft, Jagd und da
mit verbundene Tätigkeiten 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Internetadresse: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file? 
uuid=f4e4b981-fcdf-4906-bdd8-8645201ea14 0&groupId=16 

Sonstige Auskünfte: — 

Beihilfe Nr.: SA.32437 (11/XA) 

Mitgliedstaat: Belgien 

Region: Vlaams Gewest 

Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen 
Name des begünstigten Unternehmens: Fokkerijsteun voor 
het steunpunt levend erfgoed 

Rechtsgrundlage: 

Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2011 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende 
de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige 
huisdieren 

Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung bzw. Ge
samtbetrag der dem Unternehmen gewährten Einzelbei
hilfe: Gesamtes nach der Regelung vorgesehenes Jahresbudget: 
0,01 EUR (in Mio.) 

Beihilfehöchstintensität: 100 % 

Inkrafttreten der Regelung: — 

Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe: 
11.3.2011-31.12.2011 

Zweck der Beihilfe: Tierhaltungssektor (Artikel 16 der Verord
nung (EG) Nr. 1857/2006) 

Betroffene Wirtschaftssektoren: Tierhaltung 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde: 

Vlaamse overheid 
Departement Landbouw en Visserj 
Koning Albert II-laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetadresse: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Sonstige Auskünfte: — 

Beihilfe Nr.: SA.32440 (11/XA) 

Mitgliedstaat: Belgien
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Region: Vlaams Gewest 

Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen 
Name des begünstigten Unternehmens: Fokkerijsteun voor 
het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhof
dieren 

Rechtsgrundlage: 

Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2011 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende 
de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige 
huisdieren 

Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung bzw. Ge
samtbetrag der dem Unternehmen gewährten Einzelbei
hilfe: Gesamtes nach der Regelung vorgesehenes Jahresbudget: 
0,01 EUR (in Mio.) 

Beihilfehöchstintensität: 100 % 

Inkrafttreten der Regelung: — 

Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe: 
11.3.2011-31.12.2011 

Zweck der Beihilfe: Tierhaltungssektor (Artikel 16 der Verord
nung (EG) Nr. 1857/2006) 

Betroffene Wirtschaftssektoren: Tierhaltung 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde: 

Vlaamse overheid 
Departement Landbouw en Visserij 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetadresse: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Sonstige Auskünfte: —
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V 

(Bekanntmachungen) 

VERFAHREN BEZÜGLICH DER DURCHFÜHRUNG DER 
WETTBEWERBSPOLITIK 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses 

(Sache COMP/M.6224 — Oaktree/TPG/Taylor Morrison Homebuilding Business) 

Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2011/C 127/05) 

1. Am 18. April 2011 ist die Anmeldung eines Zusammenschlusses nach Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 des Rates ( 1 ) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Das 
Unternehmen Oaktree Capital Group LLC („Oaktree“, USA) und das Unternehmen TPG Holdings II, L.P. 
(„TPG“, USA) erwerben im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Fusionskontrollverordnung durch 
Erwerb von Anteilen die gemeinsame Kontrolle über das Unternehmen Taylor Morrison (USA). 

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig: 

— Oaktree: alternative und nicht-traditionelle Investmentfonds, 

— TPG: Beteiligungsgesellschaft, die mehrere Investmentfonds verwaltet, 

— Taylor Morrison: in den USA und Kanada tätiges Wohnungsbauunternehmen. 

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter 
die EG-Fusionskontrollverordnung fallen könnte. Die endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie 
sich vor. Dieser Fall kommt für das vereinfachte Verfahren im Sinne der Bekanntmachung der Kommission 
über ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse gemäß der EG-Fusionskontrollverord
nung fallen könnte ( 2 ) in Frage. 

4. Alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen. 

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens 10 Tage nach Veröffentlichung dieser 
Anmeldung eingehen. Sie können der Kommission unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.6224 — 
Oaktree/TPG/Taylor Morrison Homebuilding Business per Fax (+32 22964301), per E-Mail (COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) oder per Post an folgende Anschrift übermittelt werden: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Wettbewerb 
Registratur Fusionskontrolle 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 2006/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 

95/16/EG (Neufassung) 

(Amtsblatt der Europäischen Union C 110 vom 8 April 2011) 

(2011/C 127/06) 

Seite 14: 

anstatt: 

„CEN EN 1493:2010 
Fahrzeug-Hebebühnen 

Dies ist die erste 
Veröffentlichung 

EN 
1493:1998+A1:2008 

Anmerkung 2.1 

Das Datum dieser 
Veröffentlichung“ 

muss es heißen: 

„CEN EN 1493:2010 
Fahrzeug-Hebebühnen 

Dies ist die erste 
Veröffentlichung 

EN 
1493:1998+A1:2008 

Anmerkung 2.1 

4.8.2011“
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Verpflichtung entbunden sind, alle Rechtsakte in irischer Sprache abzufassen und zu veröffentlichen, werden die 
Amtsblätter in irischer Sprache getrennt verkauft. 
Das Abonnement des Supplements zum Amtsblatt (Reihe S — Bekanntmachungen öffentlicher Aufträge) umfasst 
alle Ausgaben in den 23 Amtssprachen auf einer einzigen mehrsprachigen DVD. 
Das Abonnement des Amtsblatts der Europäischen Union berechtigt auf einfache Anfrage hin zu dem Bezug der 
verschiedenen Anhänge des Amtsblatts. Die Abonnenten werden durch einen im Amtsblatt veröffentlichten 
„Hinweis für den Leser“ über das Erscheinen der Anhänge informiert. 

Verkauf und Abonnements 

Abonnements von Periodika unterschiedlicher Preisgruppen, darunter auch Abonnements des Amtsblatts der 
Europäischen Union, können über die Vertriebsstellen bezogen werden. Die Liste der Vertriebsstellen findet 
sich im Internet unter: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. Die 
Site ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus die 

Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 

Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu 
DE


